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zufrieden und verzichtete auf ideale Zustände, wenn sie
unerreichbar schienen. Durch diese letzten Trübungen ist das
nahe Verhältnis zwischen Zwingli und Bern aber nicht
aufgehoben, der Zürcher Beformator bleibt in Tat und Wahrheit
doch der, dem auch Bern seine Beformation vorzugsweise
zu danken hat.

Wie man im 17. und 18. Jahrhundert

gegen Seuchen kämpfte.
Mitgeteilt von Hermann Merz in Burgdorf.

or mehreren Jahren schon stellte mir
die Bedaktion ein Büchlein zu, dessen
Inhalt jedoch heute erst besonderes
Interesse erwecken dürfte, ein Büchlein,

das uns Nachgeborenen ein klares
Bild von der Prophylaxe und dem

Kampf gegen Seuchen aller Art, „Pesti-
lentzien", gibt und uns damit zeigt,

wie väterlich die Obrigkeit für ihre Untertanen sorgte und
wie sehr ihr das Wohl und Wehe ihrer Untergebenen am
Herzen lag. Es handelt sich um einen Auszug aus dem

„Sanitet-Bahts- Etablissement" der Bepublik Bern vom
18. Oktober 1709 bis 30. März 1743, nebst den Mandaten und
Verordnungen von 1629 (Neudruck von 1721) und 1667.l)

1709 grassierte die Pest in „Pohlen, Brandenburg und
Preussen under Menschen und Viech". Es wurde daher in
Bern eine „in Ehren Glideren vom Klein- und Großen Bäht
bestehende sonderbahre Commission mit dem Gewalt
verordnet, daß selbige über die Geschaffte beständig vigilieren,
durch Correspondenzen der Sachen Bewandtnuß erkundigen,
Und anstalten verfügen" sollte. Es wurde ihr eine besondere

„Gewalts-Vermehrung" zugestanden und alle Instanzen
angewiesen, ihr „in allem denne an Hand zu gehen, was an
Sie Hülff oder Exekution halb möchte begehrt werden".

') Eigentum des Herrn Dr. Fluri in Bern, dem hiemit der beste Dank für
die freundliche Ueberlassung des Büchleins zur Ausarbeitung des vorliegenden
Aufsatzes ausgesprochen sei.
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«utriedeu und verliebtste sut ideale Zustäude, venn sie nn-
erreiebbar sebienen. Lnreb diese letzten Trübungen ist das
nabe Verbältnis «viseken Z^in^i und Lern aber niebt ant-
geb«ben, der Züreber Leturrnator Kleidt in ?at nnd Mabrbeit
d«eb der, dem aueb Lern seine Let«rrnati«n vor^ngsveise
«n danken bat.

Ms man im 17. unä 18. ^akrkuiiäsrt

Mitgeteilt von rlerms»» Ner« iv öurgäort.

or mebreren dakren sebon stellte mir
die Ledaktion ein Lüeblein «n, dessen

Inkalt zedoeb Kente erst Kesonderes
Interesse erveeken dürtte, ein Lüeb-
lein, das nns Naebgeborenen ein Klares
Lild von der Lropbvlaxe und dein

Lanipt gegen KeueKeu aller ^.rt, „Lesti-
leut«ieu", gibt uud uus damit «eigt,

vie väterlieb die Obrigkeit tür ikre Untertanen sorgte und
vie sekr ikr das Wobl und Webe ikrer Untergebenen ain
Lernen lag. Ls Kandelt sieK nin einen ^ns«ng aus deni
„Lanitet-Labts-Ltablisseinent" der Republik Leru voin
18. Oktober 1709 bis 39. Mär« 1743, nebst den Mandaten und
Verordnungen von 1629 (NendrneK von 1721) nnd 1667/)

1799 grassierte die Lest in „Loblen, Lrandenbnrg uud
Lreussen nnder Menseben nnd Vieeb". Ls vnrde daber in
Lern eine „in Lbren (Lideren voin LIein- nnd (?r«Ken Labt
bestebende sonderbabre Oornnüssion init dein Levalt ver-
ordnet, daö selbige über die Lesebättte beständig vigiliereu,
dureb Oorresp«nden«en der Kaeben LevandtnntZ erknndigen,
Lnd anstalten vertilgen" sollte. Ls vnrde ibr eine besondere

„Levalts-Verinebrnng" «ngestanden nnd alle Instanten an-
geviesen, ikr „in allern denne an Land «u geken, vas an
8ie Lültt «der LxeKution Kalb inöebte begebrt verden".

') l^igeutum >Ies Herr» I>r, l>'Iuri i» Lern, 6«m dismit ller beste I)»»K kür
äie kreu»cllioks Helzerlässuvg cles RüeKIeiv« «ur ^u«ärbk>itunA cles vorlieFölläen
^u»Zät«es «,u«ze8nr«Lkev sei.
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1720 und 1721 wurde sie bestätigt, „als der Bericht ein-
geloffen, daß eine Pestilentzische Seuche in Provence, für-
nemlich zu Marseille eingerißen". 1722 wurde ihr ein
besonderes Siegel bewilligt, damit sie nach aussen ein gewisses
Ansehen bekommen sollte, ja 1733 wurde ihr eigene „Judi-
catur in Sanitet-Sachen" verliehen. Sie hat in zahlreichen
Sitzungen alles festgestellt, was zur Abwehr der Einschleppung

vorgekehrt werden musste. Als Frankreich dann von
der Seuche wirklich heimgesucht wurde, beschloss die
Kommission, der Begierung zu beantragen, es möchte „aller
Handel und Wandel mit Provence, Avignon, Orenge, Languedoc

und Dauphiné denen Persohnen und Waaren verbotten
werden", selbst wenn sie mit „Sanitet- oder Quarantaine-
Scheinen" begleitet sein sollten. Nur fünf Pässe gegen „Burgund

von Genff an biß ans Neüwenburgische dem gebürge
nach" blieben offen, „allwo bey jedem posten 12 Mann, samt
einem Oberkeitl. versöldeten, verständigen Commissario be-

ordret, welcher letztere alle frömbde, und dero Gesundheit-
Scheinen genau examinieret, in denen deutlich mußte auß-

getruckt seyn, was maßen die Persohn sich jnnert 40. Tagen
an keinem Verbottenen noch verdächtigen Ohrt aufgehalten;
Alle übrige Neben-Wegen hat man Sommers Zeit Verhauen,
im Winter aber waren solche wegen deß Schnee ohne dem

impracticable. Und wann gleich einer sich etwann durch
Abwegen eindringen können, mußte er jehdoch am eint oder
anderen Ohrt ergriffen werden, weilen durchgehends Wächter
postiert gewesen". Bei Brücken und Hauptpässen im Lan-
desinnern standen nämlich Posten mit Inspektoren und
Aufsehern, die „durch expresse erneute Officiers zu Pferdt von
Zeit zu Zeit und zwar unversehends visiti rt" wurden. Am
Genfersee standen Wachen „an denen anländenen". Alle
Waren mussten mit Ursprungszeugnissen begleitet werden,
aus denen deutlich zu ersehen war, „wo die Waar ursprünglich

gefallen, verarbeitet, und gepackt; jtem daß Solche über
kein verdächtiges Ohrt passiert seye".

Die Stadt Genf und ihr Gebiet schloss mit Bern ein
Abkommen, kraft welchem sie ähnliche Verfügungen traf; da
der „Herr Bischoff von Basel, wie auch die Graafschafft
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1729 uud 1721 vurde sie bestätigt, „als der Leriedt ein-
gelokkeu, dalZ eine ?estilent«isede Leuede in Lroveuee, tili-
uemlieK «u Marseille eiugeriöeu". 1722 vurde ilir eiu de-
souderes Liegel devilligt, damit sie uaed ausseu eiu gevisses
^.nseden deKommen sollte, za 1733 vurde idr eigens „dudi-
eatur iu Lauitet-Laedsu" verliedeu. 8ie dat iu «adlrsiedsn
8it«nngen alles testgestellt, vas «nr ^.dvekr der Linsedlep-
pnng vorgekedrt verdeu ruusste. ^.ls LranKreied dauu vou
der Kenede virklied deimgesnedt vurde, desedloss die
Kommission, der Legiernng «n deautrageu, es möedte „aller
Handel uud Wandel mit Lrovenee, ^vignon, Oreuge, Langne-
doe uud Lanpdine deusu Lersodnen uud Waarsn verdotteu
verdeu", seldst veuu sie ruit „Kanitet- «der (juarautaiue-
Ledeiueu" degleitet sein sollteu. Nur tüut Lasse gegen „Lur-
gund vou Leukk an diö ans Neüvendnrgiseds dein gednrge
uaed" dlieden otten, „allvo dev zedern Posten 12 Mann, ssint
einem OderKeitl. versöldeten, verständigen Oommissario de-

«rdret, veleder letstsre alle trömdde, nnd der« Lesuuddeit-
8edeinen genan examinieret, in denen deutlied mulZte auö-
getruekt sevu, vas maöen die Lersodn sied znnert 49. lagen
an Keinem Verdottenen noed verdäedtigen Odrt antgedalten;
^lle ndrige Neden-Wegen dat rnan Kommers Zeit Verdanen,
im Winter ader varen solede vegen deÜ Kednss odne dem

impraetieadle. lind vann glsiek einer sied etvann dnred
^dvegen eindringen Können, mntZte er zeddoed am eint oder
anderen Odrt ergritten verden, veilen dnredgedends väedter
postiert gevesen". Lei LrneKen nnd Lanptpässen im Lau-
desinnern standen nämlied Losten mit Inspektoren nnd ^.nt-
»edern, die „dnred expresse ernente Ottieiers «n Lterdt von
Zeit «n Zeit und «var unversedsnds visitirt" vnrden. ^.m
Leutersee staudeu Maeden „au deuen anländenen". ^.lle
Waren mussteu mit Lrspruugs^euguisseu degleitet verden,
ans denen deutlied «u erseden var, „vo die Waar nrsprnng-
lied getallen, verardeitet, nnd gepaekt; ztem dalZ Kolede Uder
Kein verdäedtiges Odrt passiert seve".

Lie Ltadt Lenk nnd idr Lediet sedloss mit Lern ein ^d-
Kommen, Krakt veledsm sie ädnliede Vertuguugeu trat; da
der „Lerr Lisedokk vou Lasel, vie aued die Lraatsedsttt
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Neüwenburg" weniger streng verfuhren, so wurde gegen ihr
Gebiet hin „fleißig visitiret". Bern und Zürich sandten je
einen Sanitätsbeamten nach der Zurzacher Messe, „Und wurden

dißörtige Unkosten denen Besitzeren der Kauffmanns-
güettheren auferlegt". Fremden Händlern wurde der
Besuch der Jahrmärkte der Stadt Bern einfach verboten. Ein
„Ehren-Glid der Cammer" wurde „deputieret", um mit den
benachbarten Ständen die zu treffenden Massnahmen zu
vereinbaren.

Auf die Uebertretung der Vorschriften waren „schwäre
ja leibs und lebens Straffen" gesetzt. Man errichtete „an
deren Gränzen Schnabel Galgen vor diejenige, so durch
Abwegen eingeschlichen, oder sich falscher Paßports bedienet
hätten". Als man vernahm, dass zwei französische
Galeerensträflinge, die in Marseille die Toten hätten begraben sollen,
sich nach der Schweiz geflüchtet hätten, „wurden allso fort
proelamieret, daß auf betretten solche nidergeschoßen, und
ohnversucht verbrandt werdind". Eingeschmuggelte Waren
wurden konfisziert und kurzerhand verbrannt. Fehlbare
Händler wurden schwer bestraft, in ganz leichten Fällen nur
mit „Gelt-Buß, davon dem Verleyder oder Inspector ein

Theil, und der Überrest denen armen heimbgedienet".
An alle Eingänge in die Stadt Bern, „item an der Matten,

wegen denen Schiffen von Thun" wurden Posten gestellt;
grössere Ortschaften taten ein gleiches. Die Wächter
erhielten einen Taglohn von 5 bis 10 Batzen.

Der Beinhaltung der Stadt wurde die grösste Aufmerksamkeit

geschenkt. Die „Bauherren" wurden verpflichtet,
dass „nit nur die s. v. Mist- häuffen, Kästen in ehgräben,
Spüeltschen der Metzgeren, und andere Unanständigkeiten;
sondern auch alles kleine Viech, als Schweine, Gänß — Enten
etc. auß der Statt zuschaffen befohlen worden". Fremde
wurden kurzerhand ausgewiesen, damit „die victualien nit
vertheueret werden".

„Mann hat in Zeiten sich umbsehen auf einen Vorraht
an Bauw-Materialien für Kranken-Häuser, Kaleh, grünen
Beckholder und Beeri, Baumnuß, Citronen, Pomerantzen,
und was ferners dienlich; item Saltz und andere Lebensmittel."
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Neüveudurg" veuiger streug vertudreu, so vnrde gegeu idr
LeKiet diu „tdeiüig visitiret". öeru uud ZürieK sandten ze
einen Sanitätsdeamten naed der Zur«aoder Nesse, „Lud vur-
den dilZörtige LuKösteu deueu Lesit^ereu der Lauttmanns-
gnettderen auferlegt". Lremden Ländlern vurde der Le-
suek der dakrmärkte der Ltadt Lern eiutaek verboten. Lin
„LKren-Llid der Lämmer" vurde „deputieret", um mit deu
denaekdarten Ständen die «u tretteudeu NassnaKmeu «u
vereindaren.

^ut die Ledertretung der Vorsedritten varen „sekväre
za leibs uud ledens Strstten" gesetzt. Nan erriedtets „an
deren (drängen LeKnadel Lalgen vor diejenige, so dnred ^b-
vegen eingesedlieken, oder sieb, talseker Laüports dedienet
dätten". ^.ls man vernakm, dass «vei tran^ösiseke Laleeren-
strätlinge, die in Narseille die loten Kätten degraden sollen,
sied naek der LeKvei« getlnektet Kätten, „vurdeu allso tort
proelamieret, dalZ ant detretten solede nidergeseKolZen, nnd
oknversnekt verkrandt verdind". LingeseKmuggelte Waren
vnrden Kontis^iert und Knr«erKand verdrannt. LeKldare
Händler vurdeu sekver destratt, iu gan« leiekten Lällen nnr
mit „Lelt-Lnö, davon dein Verlevder oder Inspeetor ein

lkeil, nnd der nderrest denen armen Keimdgedienet".
^.n alle Eingänge in die Stadt Lern, „iteiu an der Natten,

vegen denen Seditten von lkuu" vurdeu Losteu gestellt;
grössere OrtseKatteu tateu eiu gleiekss. Die WäeKter er-
Kielten einen lagloku von 5 Kis 10 Lathen.

Der KeiuKaltung der Stadt vurde die grösste ^.utmerk-
samkeit gesekeukt. Lie „LauKerreu" vurdeu verptdiektet,
das« „uit uur die s. v. Nist-Käutdeu, Lästeu iu ekgrädeu,
SpüeltseKen der Net«gereu, uud audere uuanständigkeiten;
sondern aned alles Kleine Vieed, als SeKveiue, Länü — Lnten
ete. anö der Statt «usekatteu detodleu vordeu". Lrernde
vnrden Kur«erdaud susgevieseu, damit „die vietualieu nit
vertdeneret Verden".

„Nann dat in Zeiten sieK nmdseden ant einen VorraKt
an LanV'Naterialien tür LranKen-Länser, LaleK, grüueu
LeeKKolder uud Leeri, LaumuulZ, tditronen, ?omerant«en,
nnd vas terners dienliek; item Kalt« uud audere Ledens-
mittel."
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Endlich wurden die Apotheker angewiesen, die nötigen
Medikamente anzukaufen; „zu anschaffung Medicinalischer
Drogues liefern MGHH. und Oberen eine Summe Gelts auf
6 Jahr Ohne Zins an die Herren Materialisten, welche deren
anschaffung übernommen". Als dann „das übel durch Gottes
Güte" abgewendet wurde, erhielten die Apotheker die
Weisung, „sothane Drogues bestmöglich zu debitieren". Natürlich

wurden die Apotheken und deren Vorräte amtlich
kontrolliert.

Auch gegen den „Viech-Presten" wurden Verordnungen
erlassen, weil man offenbar vermutete, es könnten auch die
Menschen angesteckt werden. „Die abgestandenen Stuck,
besonders in Lungi-Presten, Und waren die Krankheit con-
tagiös, laßt mann gemeinlieh öffnen, und besichtigen, sodann
mit Haut und Haar 6 schu tieff einscharren, und die grübe
mit Dornen überlegen, damit die gesunde waar nit hinzunahe.

Was krank oder Verdächtig, wirt auf der Weyd und
in Ställe, auch nach Beschaffenheit deß Ohrts und der Zeit
in Hüdter und Träncke abgesöndret, das früsche Waßer,
öffters Aderlaßen, nebst dem fleißigen gebrauch der jndi-
zierenden Arzneymittlen eingeschärpft."

Neben diesen allgemeinen Massnahmen wurden jedoch
noch besondere getroffen und eine „Projectierte Ordnung"
aufgestellt, „wie es solle gehalten werden in der Haubtstatt
allhier, Wann Gott dieselbe mit der leidigen Pest heimb-
suchen wolte".

Während der schlimmen Zeit hatte sich der Sanitätsrat
zweimal täglich zu versammeln. Zwei Generalcommissarii,
der eine für die obere, der andere für die untere Stadt,
hatten die Anordnungen des Bates zu vollziehen „und dem-
selbigen allwegen von dem dermaligen Zustand beyder Theillen

der Stadt, was jhnen Täglich und stündlich vor
Nachrichten einkommen, den Bapport thun". Auch mussten sie
alle „empfachende Brieffen, Schrifften und Bapports Vor
der Belesung allsobald beräucheren und durch Essig ziehen".
Ihnen waren ein Sekretarius und 5 Unter-Bediente
beigeordnet. Sie führten ein Verzeichnis des im Bezirk zur
Verfügung stehenden Pflegepersonals. Sie durften aber
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Lndlieb vnrden die ^potbeker angeviesen, die nötigen
Medikamente an^ukauteu; ,,«u ausebattuug Medieinaliseber
Lrognes lietern MLLL. nnd Öderen eine Summe Lelts aui
6 dabr Onne Zins an die Herren Materialisten, velebe deren
susebattuug überuommeu". ^.ls dann „das übel dureb Lottes
Litte" abgeveudet vnrde, erbielten die ^.potbeker die V/ei-
sung, „sotbane Lrognes bestmöglieb «u debitieren". Natür-
lieb vnrden die ^putbeken nnd deren Vorräte amtlieb Kon-
trolliert.

^.ueb gegen den „Vieeb-Lresten" vnrden Verordnungen
erlassen, veil rnan «ttenbar vermutete, es Könnten aueb die
Meusebeu augesteekt verden. „Lie abgestandeneu StneK,
besouders iu Luugi-Lresteu, Lud varen die LrauKKeit eou-
tagiös, lakt maun gemeinlieb öttnen, uud besiebtigen, sodann
mit Laut uud Laar 6 sebu tiett eiusebarreu, uud die grübe
mit Dornen überlegen, damit die gesuude vaar uit Kiu«u-
uabe. Was KrauK oder Verdäebtig, virt aut der Mevd uud
iu Ställe, aueb naeb LeseKatteuKeit delZ OKrts nnd der Zeit
in Lüdter uud lräueke abgesoudret, das trüsebe Maöer,
öttters ^.derlaöen, nebst dem tleiüigen gebraneb der zudi-
«iereudeu ^.r^uevmittleu eiugesebärptt."

Nebeu diesen allgemeiueu Massuabmen vnrden zedoeb
noeb besondere getrotten und eiue „Lrozeetierte Ordnnng"
autgestellt, „vie es solle gebalteu verdeu iu der Laubtstatt
allbier, Wann Lott dieselbe mit der leidigen Lest beiml>
sneben volte".

Wäbrend der seblimmeu Zeit Katte sieb der Sanitätsrat
«veimal tägliek «u versammelu. Zvei Leueraleommissarii,
der eine tür die obere, der audere tür die uutere Stadt,
Katteu die ^nordnuugeu des Lates «u voll«iekeu „uud dem-
selbigeu allvegeu vou dem dermaligen Zustand bevder lbeil-
len der Stadt, vas zbnen l'äglieb nnd stündlieb vor Naeb-
riebten einkommen, den Rapport tbuu". ^.ueb mussteu sie
alle „emptaebende Lrietteu, Sebrittteu und Lapports Vor
der Lelesnng allsobald beräuekereu uud dureb Lssig «iebeu".
Ibueu vareu ein Sekretärin« uud 5 Luter-Ledieute beige-
orduet. Sie tübrteu ein Ver^eiebuis des im Le«irK «ur
Vertüguug stekeuden Ltlegepersonals. Sie dnrtten aber
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selber nicht in die „inficierten Häuseren Umbgehen". Die
Nachschau besorgten die 10 Quartiermeister; „denen sol
obliegen, alle Morgen bey anbrechendem Tag, Und hernach
gegen Mittag, wie folgends auch gegen Abend, und allso deß
Tags dreymahl alle verdächtigen Personen, über die sie
genaue Verzeichnisse zu führen hatten, „zu besehen und Bericht
einzeüchen, was die Nacht über vorgegangen, ob jemand er-
krancket oder gestorben, ob jemand deß Pfarrers, Artztes
oder Schärers verlange". War jemand gestorben, so wurde
das Haus abgeschlossen und der Behörde Meldung gemacht.
Ferner hatten sie „Artzneyen, Lebens-Mittel und andere
Nohtdurfft zu verteilen". Auch die Hebammen wurden zur
Hilfeleistung herangezogen und den Quartiermeistern
beigegeben.

Allen wurde strengstens eingeschärft, kein in infizierten
Häusern benutztes Gefäss oder Arzneimittel in nicht
infizierte zu tragen. Alles Hilfspersonal musste in dem ihm
zugewiesenen Bezirk bleiben und durfte dessen Grenze nicht
überschreiten.

Jedes verseuchte Haus war zu bezeichnen, und zwar war
„alsobald ein weißes Tuech zum Fenster hinauß zu hängen,
und ein Schwartzes deß Tags, da würcklich jemand gestorben,
deß Nachts aber eine Laternen mit einem Liecht".

Das Hilfspersonal allein besorgte den Verkehr der
Häuser mit der Apotheke, und zwar in der Weise, dass die
Personen, die mit den Kranken in direkte Berührung kamen,
die Bezepte an andere abgaben, die die Häuser gar nicht
betraten.

Zum Beistand der Kranken wurden in jedem Bezirk
2 Geistliche, 1 Arzt, 2 Chirurgen samt ihren Bedienten und
2 Hebammen bezeichnet, die sich jederzeit „ohngesäumt da-

hinzuverfügen" hatten, wo man ihrer bedurfte, „damit durch
verzögeren oder außbleiben niemand versäumt werde". Sie
wurden verpflichtet, „sich überall gegen die Patienten trostlich,

mitleidig und bescheiden aufzuführen, daß es jeder
gegen Gott verantworten könne". Für alles das hatten sie
den Eid zu leisten. Sie mussten sich „bey schwärer
Verantwortung" von allen anderen Personen, „sie seyen gesund
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selber uiebt in äie „iutieierteu Läuseren Umbgeben". Vie
Naebseban besorgt««! äie 10 (Znartiermeister; „äenen s«1 ob-
liegen, alle Norgen bev snbreebenäem lag, Und bernaeb
gegen Nittag, vie tolgenäs aneb gegen ^benä, uuä allso äetZ

lags ärevmabl alle verääebtigeu Lersoueu, über die sie ge-
nane Ver«eiebnisse «n tnbren Kutten, ,,«n beseben uuä Leriebt
eiu«eüebeu, vas die Naebt über vorgegangen, ob zemauä er-
KrsneKet «äer gestorben, ob zeinauä äek Ltarrers, ^.rt«tes
«äer Febärers verlange". War zemanä gestorben, so vnräe
äas Hans abgeseblossen nnä äer Leböräe Nelänng gemaebt.
Lerner Katten sie ,,^,rt«neven, Lebens-Nittel nnä anäere
Nobtänrttt «n verteilen". ^.neK äie Lebammen vnräen «nr
Lilteleistung berange««gen nnä äen (jnartiermeistern bei-
gegeben.

^.llen vnräe strengstens eingesebärtt, Kein in inti«ierten
Läusern benutztes Letäss «äer ^r«ueimittel iu uiebt in-
ti«ierte «u tragen. ^lles Liltspersoual niusste iu äein ibin
«ugevieseueu Le«irK bleibeu uuä äurtte äesseu Lreu«e niebt
übersebreiteu.

deäes verseuebte Laus var «u be«eiebueu, uuä «var var
„alsobalä eiu veiöes lueeb «um Leuster biuauü «u bäugeu,
uuä eiu sebvart«es äeL lags, äa vüreklieb iemauä gestorben,
äeö IVaebts aber eine Laternen mit einem Lieebt".

Las Liltspersonal allein besorgte äen VerKebr äer
Länser mit äer ^.potbeke, nnä «var in äer Meise, äass äie
Lersonen, äie mit äen LranKen iu äirekte öerübruug Kamen,
äie Ke«epte au auäere abgabeu, äie äie Läuser gar uiebt
betrateu.

Zum Leistauä äer LrauKen vnräen in zeäem Le«irK
2 Leistliebe, 1 ^.r«t, 2 Obirnrgen samt ibren Leäienten nnä
2 Lebammen be«eiebnet, äie sieb zeäer«eit „obngesänmt äa-

Kin«nvertngen" Katten, vo man ikrer beänrtte, „äamit äureb
ver««geren oäer auübleibeu uiemauä versäumt veräe". Lie
vuräeu verptliebtet, „sieb überall gegeu äie Latieuteu tr«st-
lieb, mitleiäig uuä besebeiäeu äut«utükren, äaö es zeäer

gegen L«tt verantv«rten Könne". Lür alles äas Katteu sie
äeu Liä «u leisteu. Sie mussteu sieK „bev sebvärer Verant-
vortung" von allen anäeren Lersonen, „sie seven gesnnä
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oder mit anderen Kranckheiten behafftet", fern halten. „Zu
dem end sollen sie, wann sie sich zu ihren Patienten
verfügen, im dahin- und zuruck-gehen mit einem glögglin,
damit sie Kennbahr seyen, auch nicht durch die Lauben,
sondern durch die offene gässen wandlen, und sich in
gewichst Tuch kleiden." Endlich wurden ihnen in besonderen

Häusern von der Stadtverwaltung aus Wohnungen
angewiesen und Dienstpersonal zugeteilt.

Arme Kranke sollten „sambt ihrem Bett" ins Lazarett,
Gestorbene sofort „auff einem bedeckten Karren" ins
Leichenhaus übergeführt werden; die Leichen waren „alsobald

und tieff" zu begraben und mit Kalk zu überschütten.
Es wurden besondere Friedhöfe eingerichtet.

Ein eigenes Spital wurde ausserhalb der Bingmauern
zu errichten in Aussicht genommen, ebenso ein Bekonvales-
zentenheim, worin die Genesenden ihre „Quarantaine auß-
zustehen" hatten. Beide Häuser waren mit Pallisaden zu
umgeben.

Wurde ein Arzt, der nicht als Pestarzt funktionierte, zu
einem Patienten gerufen und es ergab sich, dass der letztere
an Pest litt, so durfte der betreffende Arzt das Haus zehn
Tage lang nicht verlassen und wurde zudem verhalten, nachher

sich „wohl beräueheren" zu lassen und „überall die
Kleider zu änderen". Verwandte und Besucher von
Pestkranken oder Verdächtigen, die ohne es zu wissen, dass der
Patient an Pest litt, sich zu ihm begaben, mussten 15 Tage
Quarantäne halten und sich nachher desinfizieren lassen.
Selbstredend waren Besuche streng verboten, sobald Pest
diagnostiziert war. Die Anzeigepflicht wurde, bei schwerer
Strafe im Unterlassungsfall, für jedermann eingeführt.

Bett und Bettwäsche von Pestleichen wurden „zum
Fenster hinaußgeworfen und allda verbrennt". Eine Leichenfeier

durfte nicht stattfinden. Pestverseuchte Häuser wurden
durchs Hilfspersonal in der Weise verproviantiert, dass die
Nahrungsmittel an einem „ysernen Ketteli" zu den Fenstern
emporgeschafft wurden. Beinlichkeit mit allem wurde zur
besonderen Pflicht gemacht.
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oder init anderen KraneKKeiten bebatttet", kern Kalten. „Zn
dein end sollen sie, vann sie sieK «u ikren Latieuteu ver-
tugeu, im dabiu- nnd «uruek-gebeu rnit einein glüggliu, da-
mit sie Keuubabr seveu, anek niekt dnrek die Lauben,
sondern dnrek die ottene Fassen vandlen, nnd sieK in
geviebst lneb Kleiden." Lndlieb vnrden iknen in beson-
deren Läuseru von der Ltadtvervaltuug ans Mobnungen an-
geviesen nnd Dienstpersonal «ngeteilt.

^.rme Kranke sollten „sambt ikrem Lett" ins Lazarett,
Lestorbene sotort „antt einem KedeeKtsn Karren" ins
Leiobenbans übsrgetübrt verden; die Leieben varen „also-
Kald nnd tiett" «u begrabeu nnd mit Kalk «u übersebütten.
Ls vnrden Kesondere Lriedböte eingeriebtet.

Lin eigenes Kpital vnrde ansserkalk der Kingmanern
«u erriekten in ^.nssiekt genommen, ekens« ein ReKonvales-
«entenbeim, vorin die (Genesenden ikre „(Znarantaine anö-
«ustebeu" Katten. Leide Länser varen mit Lallisaden «u
umgebeu.

Mnrde ein ^.r«t, der niekt als Lestar«t tnnktionierte, «n
einem Latienten geraten nnd es ergak sieK, dass der letztere
an Lest litt, so dnrtte der betrettende ^r«t das Lans «ebu

läge lang niekt verlassen nnd vnrde «ndem verkalten, naeb-
Ker sieK „vokl KeräueKeren" «n lassen nnd „überall die
Kleider «n änderen". Vervandte und LesneKer von Lest-
Kranken oder VerdäeKtigeu, die okne es «n vissen, dass der
Latient an Lest litt, sieK «n ikm Kegaden, mnssten 15 läge
(Zuarsutäue Kalteu uud sieK naeKKer desiuti«iereu lassen.
Lelbstredeud varen LesneKe streng verboten, sobäld Lest
diagnostiziert var. Lie ^u«sigeptliebt vnrde, bei sebverer
Ftrate im Lnterlassungstall, tür jedermann eiugetübrt.

Lett uud Lettväsebe von Lestleieben vnrden „«um
Leuster Kiuauügevorteu uud allda verbronnt". Line Leieben-
teier dnrtte niebt statttindsn. Lestverseuebte Läuser vnrden
dnrebs Liltspersonal iu dsr Meise verproviantiert, dass die
Nabrnngsmittel an einem „vsernen Ketteli" «n den Lenstern
omporgesebattt vurdeu. LeiulieKKeit mit allem vnrde «nr
besonderen LtlieKt gemaekt.
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Keiner durfte die Stadt verlassen, der ein öffentliches
Amt bekleidete, „bey Verlust ihres Ehrensitzes und Burger-
Bechts in der Statt". Die Behörden sollten eben in solch
schwerer Zeit „zu deß gemeinen Wesens Dienst verbleiben"
— eine sehr weise Massregel. „Uebrigen Burgren und
Einwohneren wird frey gestelt jnnert 8 Tagen, nachdem die Pest
einen Außbruch genommen, mit Weib und Kinderen auß der
Stadt und auf das Land sich zu verfügen, nach welcher ver-
floßenen Zeit der Außtritt niemand wirt gestattet werden."

Der öffentliche Gottesdienst und der Schulbesuch erlitten
keine Veränderung, „biß daß ein andringende noht ein anders
erfordern wirt", die Märkte wurden vor die Tore verlegt.
Beerdigungen von nicht an der Pest Verstorbenen hatten
ohne Geleite „als etwan 2 oder 3 Nächster an gewohntem
Ohrt" zu geschehen.

Vor Tagesanbruch und abends war der Ausgang nicht
gestattet. Alle Postsachen wurden desinfiziert. „Sonsten
das Brieffferggen und übertragen bey hocher Straff
verbotten seyn." Das Bauamt hatte für vermehrte Beinigung
der Strassen, „sonderlich in der Schaal" zu sorgen und das
Wasser zu überwachen. „Ins besondere sollen alle Hunde
und Katzen abgeschafft, auch keine Schwein, Dauben oder
Gänß, Endten, Königlin (Kaninchen) und dergleichen
geduldet werden."

„Den Inspektoren hiesiger Wochen-Märiten soll obliegen,
daß keine ungesunden Lebens-Mittel, als stinckendes Fleisch,
verstandene Fisch, müechtender Getreidt, unreiffes Obs
verkaufft werde."

Den Hausvätern wurde empfohlen, sich für den Notfall
mit genügenden Mengen von Lebensmitteln zu versehen.

„Alles unnütze frömbde Gesind, so der Stadt kein nutzen
bringet, soll außgeschafft" werden. Der Kriegsrat erhielt
Weisung, sich vorzusehen, damit „bey entstehender feüwrs-
brunst nicht gesunde und suspecte Leuthe sich under
einanderen mischen"; ferner waren Truppen zur
Aufrechterhaltung der Ordnung bereitzuhalten.

Die amtliche, wir würden heute sagen „obligatorische"
Desinfektion der Häuser von Pestkranken wurde genau ge-
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Keiner durtte die Stadt verlassen, der ein öffeutliebes
^.mt bekleidete, „bev Verinst ibres Lbrensit«es nnd Bürger-
Leebts in der Statt". Die Lebörden sollten eben in soleb
seligerer Zeit „«u delZ geineinen Wesens Dienst verbleibeu"
— eine selir veise Nassregel. „Lebrigeu Lurgreu nnd Lin-
vobnereu vird trev gestelt znnert 8 lagen, naelidein die Lest
einen ^.uübrueb geuommeu, init Weib nnd Linderen anü der
Stadt nnd aut das Land sieb «u vertilgen, naeb veleber ver-
tloöenen Zeit der ^,uütritt niemand virt gestattet verden."

Der öttentliebe Lottesdienst nnd der SebnlbesneK erlitten
Keine Verändernng, „biL daö ein andringende nobt ein anders
erfordern virt", die Märkte vnrden vor die lore verlegt.
Leerdignngen von niebt an der Lest Verstorbenen batten
obne Leleite „als etvan 2 oder 3 Naebster an gevobntem
OKrt" «n gesebeben.

Vor lagesanbrneb nnd abends var der Ausgang niebt
gestattet, ^.lle Lostsaeben vnrden desinfiziert. „Sousteu
das Lrietfferggen nnd übertragen bev Koeber Straff ver-
botten sevn." Das Lanamt batte tür vermebrte Leinignng
der Strassen, „sonderlieb in der SeKaal" «u sorgen nnd das
Wasser «u übervaeben. „Ins besondere sollen alle Lnnde
und Lathen abgesebatft, aneb Keine Sebveiu, Danben oder
Länö, Ludteu, Löuiglin (Lanineben) und dergleieben ge-
dnldet verdeu."

„Deu Inspektoren Kiesiger Woeben-Näriten soll obliegen,
dalZ Keine nngesnnden Lebens-Nittel, als stinekendes Lleiseb,
verstandene Liseb, müeebtender Letreidt, nnreitfes Obs ver-
Kaufft verde."

Deu Lausväteru vurde emptobleu, sieb für deu Nottall
mit geuügeudeu lvlengen von Lebensmitteln «u versebeu.

„^.lles uuuüt«e trömbde Lesiud, so der Stadt Kein uut«en
bringet, soll anögesebatft" verden. Der Lriegsrat erbielt
Meisnng, sieb vor«nseben, damit „bev entstellender keüvrs-
brnnst niebt gesnnde nnd snspeete Lentbe sieb nnder ein-
anderen miseben"; ferner varen lrnppen «nr ^ntreebt-
erbaltuug der Orduuug bereit«ubalten.

Die amtliebe, vir vürden beute sagen „obligatorisebe"
Desinfektion der Häuser vou LestKrsnKeu vurde geuau ge-
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regelt, die Zeichen durften nur von den Beamten entfernt
werden. Dann erst konnte man inventarisieren.

Ausgesprochene Bussen sollten „zu gutem deß Spitthals
verwendet werden". Hinterlassene „Wittwen und Weysen,
welche in dem Oberkeitlichen Dienst auf gefährlichen Posten
ihr Leben einbüßen und verlieren, werdint in gnädige
Consideration gezogen werden".

Schliesslich sollte „nach geendigter Pest" eine allgemeine
Abrechnung mit den Familien, die aus öffentlichen Mitteln
ihren Unterhalt bezogen, vorgenommen werden. Von den
Bemittelten „war die Bezahlung einzufordern".

Man sieht, wie peinlich alles geordnet war, um der
Gefahr vorzubeugen und bei Ausbruch der Seuche die
Ansteckung und Ausbreitung nach Möglichkeit einzudämmen.
Standen also unsere Vorfahren wirklich den Epidemien rat-
und machtlos gegenüber? Sind uns heute erst die Augen
geöffnet worden? Wir wollen gewiss dankbar dafür sein,
dass wir es im Bekämpfen von Seuchen so weit gebracht
haben, wir wollen aber auch nicht ungerecht sein und
behaupten, erst wir seien die Fortschrittlichen. Ja, wir wollen
sogar freudig anerkennen, dass wir aus den Pestverordnungen
der „guten alten Zeit" heute noch manches lernen können.

Zum Schlüsse sei, als Beispiel, wie die Behörden weiter
sorgten, wenn die Pest wirklich wütete, ein Flugblatt
reproduziert, das 1667 ausgeteilt worden ist, als die Seuche die
gute Stadt Bern heimsuchte. Es lautet:

Summattiidjer 93extdjt
Sßnb

(Einfältige* !£>encf'3ettul /
2Bte fidj ber gemeine SJiann / beg (Stn=

tetfenben Sterbens=£äuffen juoerljalten.

3m 3a$t / mm2Xm\.

Bey so gefährlichen Läuffen der Contagion, vnd
erblichen Gifft-Zundel / welche der Höchste in diese Landen
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regelt, die ZeieKeu durtteu nur von den Beamten entternt
verden. Dann erst Konnte man inventarisieren.

^.nsgssproekene Bnssen sollten ,,«u gutem deü SpittKals
verwendet verden". idiuteriasseus „Wittveu nnd Wevseu,
veieks in dem OderKeitiiedeu Dienst aut getädrliedeu Dosten
ikr Dedeu eiudülZeu nnd verlieren, verdint in gnädige Oon-
sideration gebogen verden".

SeKiiessiieK sollte „naek geendigter Best" eine allgemeine
^.dreednnng mit den Lamilien, die ans «ttentlieken Mitteln
ikren linternalt, deMgen, vorgenommen verden. Von den
Bemittelten „var die Be«aK1nng ein?utordern".

Zdan stellt, vie peiniiek alles geordnet var, nm der <de-

takr vor^udengen nnd dei ^.usdrued der Seuede die ^.n-
steeknng nnd ^nsdreitung naen NögiieKKeit ein^ndämmen.
Standen als« unsere VortaKren virkiiek den Bpidemien rat-
uud maektios gegennder? Sind uus liente erst die ^.ngen
geöttnet vorden? Wir vollen geviss dankdar datür sein,
dass vir es im BeKämpten von SeueKsn so veit gedraedt
Kaden, vir volleu ader auek niekt ungereekt sein und de-

Kannten, erst vir seien die LortseKrittlieKen. da, vir vollen
sogar trendig anerkennen, dass vir ans den Bestverordnuugeu
der „guteu alteu Zeit" Keute uook mauedes lerueu Köuueu.

Zum SeKIusse sei, als Beispiel, vie die BeKordeu veiter
sorgten, venn die Best virkliek vütete, eiu Llugdlatt re-
produziert, das 1667 ausgeteilt vordeu ist, als die SeueKe die
gute Stadt Leru KeimsueKte. Ls lantet:

Summarischer Bericht
Vnd

Einfältiger Denck-Zettul /
Wie sich der gemeine Mann / bey Ein¬

reisenden Sterbens-Läuffen zuverhalten.

Im Jahr / MDCLXvij.

Bev so getakrlieken Däntteu der Ooutagiou, vnd erd-
lieken Littt-Zundel / veleke der IdöeKste in diese Banden
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schicket / vnd durch die tägliche Conversation vnempfind-
lich fortgepflantzet wird; ist vnder anderem fleißig zubeobachten.

I. Daß männiglichen beneben Bußfertigkeit deß Lebens /
vnd einbrünstigem / eifferigem Gebätt zu GOTT / ernstlich
gewarnet seyn wolle / sich nicht muthwillig vnd vermässen
in Gefahr zustürtzen ; In deme die Gesunden auß Vorwitz /
Tollkühnheit / vnd anderem Gesuch sich vermischen / vnd
denselben einen nachtheiligen schrecken einjagen. Mit diesem
außtrucklichen anhang / daß vnderdessen der Natürlichen
vnd Nachbaurlichen Pflicht / mit aller Christlichen Liebe /
vnd fürsichtigen Bescheidenheit / sampt getrewer
Handreichung nicht vergessen werde.

II. Gleich wie aber die Gesunden treulich gewarnet
worden / sich vnd ihre Haußgenossen / deß vnnöthigen
Vmbschweiffens zuenthalten / also sind billich die den
Krancken abwartende zuerinneren / daß sie mit erforderter
Behutsamkeit sich selbsten beobachten. Welches beschicht
so wol mit Bereucherung der Gemachen / als mit Beckholder-
Beer / Bauten / Alant-Wurtzen / Eichen-Laub / Birchen-
Binden / Kyen-Holtz / auch daß Fewr stäts brennend
halten / in vnd außer den Häuseren von Eichen / Eschen /
Beckholder-Holtz / Schützling / vnd Wurtzen / darzu Wer-
muthen / vnd Schaffgarben / gesambt den Lufft reinigen.

III. Es bedörffen zwar die Gesunden des Artztes nicht /
nach dem alten Sprüchwort / bey solcher Contagion aber
kan nicht schaden / wan ein jeder Hauß-Vatter zu Lande /
sampt seinen Haußgenossen zum öffteren einen Löffel voll
Beckholder oder Holder-Muß / mit etwas von vnden
beschriebenem Gifft / oder Holder-Essig / in gleichem Carden-
benedicten oder Holder-Wasser einnemme. Zur ferneren
Vorhut gebrauchen sich einige deß Knoblauchs mit Saltz auff
Brot / andere dienen die grünen Bauten vn Saurampfer /
mit frischem Ancken Morgens früh genossen / frische Beck-
holder-Beere / Angelica / Abstrentzen vnd Meister-Wurtz /
werden nicht ohne nutz im Mund gekewet. Wolte der eine
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sekieket / vnd dnrek die tä^lieke Lonversation vneinptind
liek tortAeptlant«et vird; ist vnder andereni tdeiüiA «ndeod-
aedten.

I. Laü niänni^lieden deneden Lnöterti^Keit deü Ledens /
vnd einbrnnstiFern / eitteriZern (dedätt «n LOd"? / ernstlied
Aevarnet sevn volle / sied niedt nintdvilliS' vnd verinässeii
in Letadr «ustiirt«en; In deine äie Lesnnden anö Vorvit« /
d'ollknknkeit / vnd andereni Lesned sied vsrrniseden / vnd
denselden einen naedtdeiliZen sedreeken einzaZen. Nit diesem
anütrueklieken andanZ / daZ vnderdsssen der Natürlieden
vnd NaeKbanrlieden Ltliedt / init aller Ldristlieden Liebe /
vnd tnrsielitiA'en Lesedeidsndeit / sampt Zetrever Land-
reiennnF nielit vergessen verde.

II. Lleiod vie aber die Lesnnden trenlied gevarnet
vorden / sien vnd inre LanÜSenossen / detZ vnnötliiMn
Vmdsedveittens «nentdalten / also sind dillied die den
LraneKen advartende «nerinneren / daö sie niit ertorderter
LedntsamKeit sied seldsten deodaedten. Melenes desediedt
so vol rnit LerenedernnA der Lemaeden / als init ReeKd«1der-
Leer / Ranten / ^1ant-Mnrt«en / Liedsn-Land / Liredem
Rinden / Lven-Lolt« / aned dalZ Levr stäts drennend
Kalten / in vnd auöer den Längeren von Lienen / LseKen /
ReeKdolder-Lolt« / 8eKnt«1inA / vnd Mnrt«en / dar«n Wer-
rnntken / vnd 8eKattAärben / Sesamdt den Lnttt reinigen.

III. Ls dedortten «var die Lesnnden des ^.rt«tes niekt /
naek dein alten FpriieKvort / dev soleder LontaZion ader
Kan niekt sekaden / van ein ieder LanlZ-Vatter «n Lande/
sampt seinen LanlZSenossen «nm öttteren einen Lotdel voll
ReeKKolder «der Lolder-NntZ / rnit etvas von vnden de-

sekriebenern Littt / «der Lolder-LssiZ / in Zleiedem Larden-
denedieten «der Lolder-Masser einnemme. Znr terneren
VorKnt Aedraneden sied einige detZ Lnodlaueds init Kalt« antt
Lrot / andere dienen die Zrnnen Ranten vn 8anrampter /
init trisekern ^neken Norkens trnk genossen / triseke ReeK-

Kolder-Leere / ^.NAeliea / ^.dstrent«sn vnd Neister-Mnrt« /
verden niekt «Kne nut« iin Nnnd AeKevet. Motte der eine



Jedes ein
Hand voll.
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oder der ander einen Gifft-Essig bereiten / auß obigen oder
auß folgenden Stücken das Gesicht / vnd die Pulß damit zu-
wäschen / auch innerlich davon zunießen / oder aber auch
daran zuriechen / darzu dann noch Lohrbohnen / frische
Beckholder-Beeren / vnd Wasser-Knoblauch beyzusetzen.
Vnd damit auch der gemeine Mann etwas wüsse sich eußer-
lich zubeschirmen / als können dieselbige das Breitwegerich-
Kraut sampt den Wurtzen / in Büntelein an die Brust / vnd
vnder die Armen legen. An die Fenster vnd Thürschwellen
kan man Schaffgarben Büschelein weiß / anhencken.

Zu mehrer vnd innerlichen praeservation, wird dieses
Nuß-Latwerglein / so nicht allein dieser zeit wol praepa-
riert / sonderen zu jeder zeit wol gebraucht werden kan /
Nimm grüne frische Bauten-Bletter.
Frische Beckholder-Beere.
Frischen Wasser-Knoblauchs-Kraut.
Feigen an der zahl — 30.

Woll gescheiter frischer Baum-Nuß / — 40.

Saltz 4. Messerspitz voll.
Solches alles wol mit Essig zu einer Latwergen gemacht.

IV. Belangend die Diaet, vnd Lebens-Mäßigung / so wol
der Gesunden als Krancken / wird ein jeder verwarnet aller
Mäßigkeit sich zubedienen / sonderlich aber der hitzigen
Getränck / vnd Weins sich zuentmüssigen. Deß Schweinen-
Fleisches / rawen Obs / Zwiblen / Bettich / vnd alles vbel
vertawenden auch blähenden Gemüses sich zuenthalten. Tags
offt / aber wenig zu essen / jederweilen ein Bißlein Brodt /
in Bösen- oder Holder-Essig gedunckt / auch die Speisen mit
angeseurt zuerfrischen : Nydlen / Ancken-Milch / vnd lautere
Schotten / Haber-Kernen / Gersten-Müßlein / Wein-saure
verdämpfte Aepffel / Biren vnd Quitten sind bequem der
Speiß und Nahrung.

V. Die Kranckne an sich selbsten / vnd derselben hoch-

nöthigen Cur-Mittlen betreffend / ist vor allen dingen
nöthig / daß so bald sie sich erklagen / vnd zeichen der
Contagion verhanden / mit Schwindel / vnd vmm gewohnlichem

frost / oder hitz / schwartz vor den Augen / aller

dedes ein
Land voll.
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oder der auder einen Littt-LssiA dereitsu / aulZ obigeu oder
auö tolAendeu KtüeKeu das Lesiedt / vnd clie Bnlü dainit «n-
väseden / aned innerlied davon «nnieöen / oder ader aned
daran «urieeden / dar«u dann noed Lodrbodueu / trisede
ReeKdolder-Leereu / vnd Masser-Kuodlaued dev«uset«eu.
Vnd darnit aned der verneine Nann etvas vnsse sien euöer-
liek «ndesediriuen / als Können dieseldiZe das LreitveAeried-
Kraut sanrpt den Wnrt«en / in Büuteleiu au die Brust / vud
vuder die Trinen legen, ^.n die Leuster vnd Idürsedvelleu
Kau rnan Ledatt^ardeu Büsedeleiu veiü / andeneken.

Zu niedrer vnd innerlieden prseservation, vird dieses

Nnö-Latver^lein / so niekt allein dieser «eit vol praepa-
riert / sonderen «n zeder «eit vol ^edrauedt verden Kau /
Ninun Arüue trisede Lauteu-öletter.
Lriseds LeeKdolder-Leere.
Lrisedeu Masser-Knodlaueds-Kraut.
Lei^eu au der «adl — 30.

>VoI1 AeseKelter triseder Lauiu-NuL / — 4O.

8alt« 4. Nesserspit« voll.
Koledss alles vol init Lssig' «u eiuer LatverZeu Aeinaedt.

IV. LelanAsnd die Biaet, vnd Ledens-NäÜiAuu^ / so vol
der Lesuudeu als Kraneken / vird ein zeder vervarnet aller
Näöi^Keit sied «udedieuen / sonderlied ader der ditsii^en
LeträneK / vnd Meins sied «nentiuüssiAeu. BeÜ Ledveinen-
Lleisedes / raven Ods / Zvidlen / Rettied / vnd alles vdel
vertavenden aned dlädenden Lernüses sied «nentdalten. läSS
ottt / ader veniA «u esseu / zederveileu eiu Liöleiu Brodt /
iu Losen- oder Lolder-LssiF ZeduueKt / aued die Kpeiseu init
gn^esenrt «nsrtriseden: Nvdlen / ^.neKen-Niled / vnd lautere
8edotteu / Hader-Kerueu / Lersten-NülZlein / Wein-saure
verdärnptte ^epttel / Liren vnd Quitten siud deinem der
8peiö uud NadrnnA.

V. Lie KraneKne an sied seldsten / vnd derselden Koed-

nötdiZen Our-lvlittlen detrettend / ist vor allen dingen
nötdiA / datZ so dald sie sied erkläre» / vud «eiedeu der
OoutaSi'ou verdaudeu / init Kedvindel / vnd vrnin FevoKn-
liedein trost / oder dit« / sedvart« vor den ^.uMU / aller
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Glider Zerschlagung / vngewohnlicher Schwermuth /
starrendem Gesicht / etc. daß man alsbald vnd vnverzüglich /
die Schweiß-Mittel gebrauche; In deren zahl der Theriac,
Mithridat, Latwerge von Wasser-Knoblauch / allerley Grifft-
Pulffer / sonderlich aber / auß den Edlen / theils Hier-
ländischen theils Außländischen Gewürtzen; Da dann von
Vnseren Einheimbschen Baldrian-Wurtz die größere / weiß
Ebers-wurtz / Pestilentz-wurtz / Meister-wurtz / vnd ihres
gleichen Gepülffert / mit gesottenem Wasser von geschabenem
Bockshorn in einem Becherlein vermischt / deren Pulffer
eins oder anders / von einem halben auff ein gantzes /
anderthalbs / oder gar 2 Quintlein / nach Alter vnd Kräffte
der Natur / gebraucht werden kan.

Da dann wol zubemercken / daß wann die Inficierte die
Schweiß-Mittel gebrauchen / innerhalb 24 Stunden / nemb-
lich alle 8 Stund einmahl / dieselb genemmen / vnd biß auff
den vierten tag / täglich allemahl einmahl dieselben cotinu-
ieren sollen. Bey beförderung deß Schweißes den Schlaff
meiden / etliche Stund sich wachtsam halten / biß nach
vollbrachtem Schweiß sich mit beräucherten Thüeheren abreiben
lassen / benebens der Handreichung eines Brühlein / damit
sie sich widerumb können erlaben.

VI. Die Zufähl dieser erblichen Seuch betreffend /
welche vielfaltig / doch von denen nöthigsten zureden / ist
daß Erbräche / Durchfall oder Bauchfluß / stetiger Schlaff /
großer Durst / Breune / Beuhlen / Gutte-Blatteren oder
Karfunckel / da dann diesen Zufähler in folgenden Pünct-
lein zu begegnen Bericht geben wird.

1. Dz erbrächen / als ein böses zeichen / so schleunigs
begegnen ersucht / wird mit eußerlichen Mittlen / als Saur-
teig / Müntzen / Nägelein / Bothe-Bosen / Saltz / Essig /
Bauthen / vnd Wermuthen / Pflaster-weiß vbergelegt /
gestillet: Innerlichen aber Macis / mit Essig gebeitzt getröck
net / vnd in warmer Brühen / ein Messerspitz voll genommen
dienet sehr wohl. Noch ferner ein Schwam in Essig sampt
Saltz / oder Alaun warm zerlassen auff das Hertzgrüblein
zulegen / were bey der hand die Wasser-Knoblaueh-Latwer-
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L1i6er «ersenläZnnS / vn^evoknlieker KeKverinntK / star-
ren6ein Lesielit / ete. 6aö man älsds,16 vn6 vnver«üAlie1r /
6ie Leliveiö-Nittel ZebraneKe; In 6eren «alil 6er llierise,
Nitlrri6ät, VatverZe von Masser-Lnolzlaneli / ailerlev Littt-
Bnltter / son6erlieli ader / anö 6er, Wien / tlreil« Hier-
1än6iseKen tlieils ^,uL1ün6iselien 6«vnrt«en; Da 6ann v«ri
Vnseren LinKeinidseKen Väl6rian-Mnrt« 6ie Zröüere / veiü
Lbers-vnrt« / Bestilent«-vnrt« / Neister-vnrt« / vn6 ilrres
^leieken Lepnlttert / mit Zesottenein Messer von ZeseKadenern
BoeKsKorn in einern LeeKerlein verrniselit / 6eren Bnltter
eins o6er s.n6ers / von einern lialden antk ein Sänt«es /
an6ertlia1lZ8 / o6er Aar 2 (Znintlein / naek. ^Iter vn6 LräKte
6er Natur / ^edruuekt ver6en Kun.

Da 6ann vol «ubernereKen / 6aö vann 6ie Intieierte 6ie
KeliveiZ-Nittel SedraneKen / innerlrald 24 8tuu6eu / uernb-
lieli alle 8 8tun6 eiuinalrl / 6ie8elli Zenenunen / vn6 diö untt
6en vierten tuA / tÜAlielr nlleinäk.1 einrnakl 6ieseldeu eotinn-
ieren «ollen. Lev detör6ernnA 6eö KoKveitZes 6en Lenlstt
niei6en / stliene 8tnn6 «ien vuektsuin Kälten / lnü nuok voll-
lzraentern 8euveiü sieu rnit Kerünenerten llineneren udreiden
lassen / denedens 6er Rän6reielinnA eines Lrnlilein / 6ärnit
sie sieK vi6ernrn« Können erlaben.

VI. Vie Zutunl 6ieser erdlielren KeueK detretten6 /
velelre vieltultiA / 6«eK von 6enen nötliiZsten «ure6en / ist
6aü LroräeKe / VureKtall «6er LäneKtlulZ / stetiger Keblatt /
ZrotZer Vurst / Brenne / Bennien / (Zutte-IZlattereu o6er
XartuueKel / 6«. 6auu 6iesen ZutäKler in to1Zeu6«u Büuet-
lein «u be^eAnen Lerielrt Selzen vir6.

1. V« erdräelreu / als ein böses «eiebeu / so sebleuui^s
beSSAnen ersnebt / vir6 rnit euöerliebeu Nittlen / als Kuur-
teiZ / Nünt«en / NäSelein / KotKe-Bosen / Kult« / LssiS /
Rautken / vn6 Merrnntben / Btlaster-veiö voer^ele^t /
stillet: Innerlieben ader Naeis / rnit BssiZ Aebeit«t ZetröeK
net / vn6 in vurrner Lrübeu / ein Nesserspit« voll Mnornrnen
6ienet sebr voKI. N«eb terner ein Kebvärn in LssiK sainpt
8s.1t« / «6er ^Isuu varrn «erlassen autt' 6as HertiLZrüblein
«uleZen / vere bev 6er Kan6 6ie Masser-Lnoblaneb-Batver-
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gen / ein Quintlein mit etwas Essig temperiert / innerlich
zugeben.

2. Den Durchlauff / wie angeregt / werden vorige
Stück begütigen / fahls aber der Bosen-Zucker / eingemachte
Thierlein / Quitten / durch anmutige anlabung nicht stellen ;

Als hat man sich folgenden Vberschlags / vnd Pflasters
zubedienen ; man nemme dürre Birenschnitz / koche dieselbigen
mit rothem Wein / vnd etwas Essig / oder man nemme
warme Aeschen in ein Secklein auff den Leib gebunden.

3. Den vbrigen Schlaff wehret Essig / Bauten / Saur-
teig / Kümich / vnd Saltz / Pflasterweiß / vber die Stirn
warm geschlagen.

4. Die Breune in dieser Seuche erfordert nicht die ordinari

Cur der gemeinen aderlassen vnder der Zungen / dahin
dann zu abziehung deß Giffts / die Ventosen vnd Schrepff-
köpff / auff dem Hals Genick wohl dienen. Mund vnd
Halsspielungen / von Haußwurtzsafft / Krebssaft / bereiteten
Salpeter / Bosen-Honig vnd desselben Essig nach ertreglig-
keit deß Patienten reinigen vnd stillen das Gifft. Zucker mit
Salpeter-kügelein mit frischem Ancken vnd Quitten-Kernen-
schleim vermischt / seind auch dienlich allhero.

5. Dem Durst bey dieser Schwachheit zu begegnen /
vnd das Gifft gleichwohl zuverwehren / nemme man Saur-
ampffer-Kraut / vnd wurtz 2. Handvoll / Scabiosen sonst
Apostemen Kraut genennt / Gamenderlein / Eysen Kraut /
jedes ein halbe Hand voll / solche Stück mit 3. Maß Wasser
zusieden / durch ein Tüchlein richten / vnd nach belieben
zutrincken.

6. Da sich aber einige Beulen erzeigte / welche theils
auß vberflüssigkeit deß Giffts / theils auß Trib vnd Güte
der Natur erheben / ist wohl zu bemercken / daß man
anfangs nicht zu starck anziehende Mittel anwende / welche
Schmertzen verursachen; Sonderen vielmehr / beneben dem

großen Diachylon-Pflaster / welches in den Apotheken
zufinden / zu beschleunigung / vnd zeitigung der Beulen /
folgender Vberschlag / von 4. Stunden zu 4. Stunden auff
dieselbe widerholet werde / als
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Mn / ein (Znintiein rnit etvus LssiZ temperiert / inneriieb
«NAebeN.

2. De» Lurebluntt / vie unZereZt / veräen vorige
8tiieK beAÜti^en / tubis ader äer Losen-ZueKer / ein^emuebte
lbieriein / (Znitten / änreb unmntige uniubnnZ' niebt steilen;
^Is Kut mun sieb tolAenäen VbersebluSS / vnä Ltlusters «n-
beäienen; man nemme äiirre öirensebnit« / Koebe äieseibiZen
mit rotbem Mein / vnä etvus LssiA / «6er muri nemme
vurme ^.eseben in ein KeeKlein untt äen Leib ^ebnnäen.

3. Den vorigen Leblutt vebret LssiZ / Lunten / 8unr-
tsiK / Lnmieb / vnä Luit« / LtlusterveiL / vber äie Ktirn
vurm ZesebluKsn.

4. Lie Brenne in äieser Jenebe ertoräert niebt äie oräi-
nuri Lnr äer gemeinen uäsriusssn vnäer äer Zungen / äubin
äunn «n ub^iebnnA äelZ Littts / äie Ventosen vnä Lebreptt-
Köptt / untt äem Luis LenieK vobl äienen. Nnnä vnä Luis-
spielnnMn / von LunövnrtWuttt / Lrebssutt / bereiteten
Hulpeter / Losen-Loni^ vnä äesselben LssiA nueb ertreAiiA-
Keit äelZ Lutienten reinigen vnä stillen äus Littt. ZueKer mit
Kulpeter-KnAelein mit trisebem ^.neken vnä (juitten-Leruen-
sebisim vermisebt / ssinä uneb äisniieb uilbero.

5. Lem Lnrst bev äieser Kebvuebbeit «u bez'e^nen /
vnä äus Littt A'ieieKvobi «nvervebren / nemme man KZunr-

umptter-Lrunt / vnä vnrt« 2. Lunävoll / Keubiosen sonst
^postemen Lrunt benennt / Lumenäerisin / Lvsen Lrunt /
zeäes ein bsibe Lunä voll / sulebe 8ttieK mit 3. NulZ Wusser
«usieäen / änreb ein lnebiein riekten / vnä nueb belieben
«ntrineken.

6. Lu sieb über einige Lenien er^eiZte / v/eiebe tbeils
unü vbertlnssl^Keit äeü Littts / tbeils unö lrib vnä Lnte
äer Xutnr erbeben / ist vobl ?n bemereken / äuö mun un-
tun^s niebt «n sturek un^iebenäe Nittel unvenäe / velebe
8ebmert«en verursueben; Konäeren vielmebr / beneben äem

?roöen Liuebvion-Ltluster / velebes in äen ^.potbeken «n-
tinäen / «n besebienniZnnZ / vnä «eiti^nnS äer Lenien /
tolFenäer VberseKluZ / von 4. Stnnäen «n 4. Stnnäen untt
äieselbe viäerboiet veräe / uis
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Man nemme / 4. große Zwibelen / brate sie in der
Aschen / wann sie gescheit / nemme man Saurteig / Tauben-
kath / Seiffen / Theriac, koche alles mit Milch zu einem
Müßlein / darzu Scorpionöhl ein Löffel voll / sampt 2. Eyer-
Dotter.

Damit aber das Gifft / von solcher Beulen / abgezogen
werde / haben sich resolvierte Leuthe nit gesehochen / 6.

Finger Breit vnder den Beulen die Haut durchbohren zu
lassen / welches dann mit einer Lanceten / wie man die
Schnur am Hals ziehet / füglich geschieht / darinn der
Durchzug mit Christ- oder Nießwurtz / wie auch Enzian /
mit frischem Ancken gebührender maßen versorget / auch
mit frisch Wegerich Wetteren beleget werden kan. Oder
dieweilen etlichen diese harte / vnd vngebräuchliehe Cur
nicht beliebig / als kan man auff ebene Weiß / Weg / vnd
Orth / Blatteren ziehen / mit dem brennenden Hanenfuß ,'

oder mit Saurteig / Bertram / weißen Senff / Spannischen
Mucken / Hasenschmaltz.

Den Guten-Blateren oder Karfunckeln ist das Selblein
auß dem Boten Bolo / gesigleter Erden / ja auch auß
gemeinem Lett / Mithridat, mit Bösen vnd Scorpion-öhl
vermischt dienlich: Allein wolle man wüssen / daß dieses
Selblein / von 2. Eyer-Dotteren / 3. Löffel weis Mehl / einen
guten Löffel Honig / mit Milch / zum Pflaster gemacht /
diesem Vbel sehr dienlich / sonderlich aber wann Breit-
wägerich-Safft / oder Kraut vbergelegt wird / das Cam-
phorierte weiß Selblein / da es bey handen / dienet zu
eußerlicher Kühlung vnd Ablöschung / bey herumb auff-
zustreichen.

Der Grundgütige GOtt vnd Vatter vber alles das Kinder
heißet / wolle den gesunden / Beständigkeit ihrer Wohlfahrt

/ den infectierten große Gedult verleihen / vberall
Besserung deß Lebens mittheilen vnd die getrewte Buthen
gnädigst abwenden / AMEN.
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Nun uemme / 4. Z-roKe ZviKeleu / Krate sie in äer
^.sekeu / vauu sie KeseKelt / uemme muri LaurteiZ / laukeu-
KatK / Keitteu / lkeriae, KoeKe alles mit NileK «u einem
NülZleiu / äar«u ZeorpiouöKl ein Dottel voll / sampt 2. lüver-
Dotter.

Damit ader äas Littt / vou soleker Beuleu / akKe^vKeu
veräe / KaKeu sieli resolvierte Deutlie uit AeseKoeKeu / 6.

LiuAer Dreit vuäer äeu Leuleu äie Laut äureKKoKreu «u
lasseu / velekes äauu mit eiuer Daueeteu / vie mau äie
8eKuur am Lais «ieket / tü^liek ^ssekiekt / äariuu äer
Dureli^UA mit OKrist- «äer NielZvurt« / vie auek Lu«isu /
mit trisekem ^.uekeu ZebüKreuäer maöeu versorget / auek
mit trisek MeZerieK Klettereu Kele^et veräeu Kau. Oder
äieveileu etlielieu äiese Karte / vuä vuSedräueKlieKe Our
uiekt KelieKiA / als Kau mau autt ekeue Meiö / MeK / vuä
OrtK / Blätteren «iekeu / mit äem Kreuueuäeu Laneutuls /
«äer mit KaurteiA / Bertram / veiöeu Leutt / 8pauuiseKen
NueKeu / LaseuseKmalt«.

Deu Luteu-Llatereu «äer LartuueKelu ist äas Lelbleiu
auö äem Kotsu Dolo / AesiKleter Lräeu / za auek auü Fe-
meiusm Dett / NitKriäat, mit Loseu vuä Keorpiou-öKI ver-
misekt äieuliek: ^lleiu volle mau vüsseu / äaö äieses
Leldleiu / vou 2. Lver-Dottereu / 3. Buttel veis NeKl / eiueu
g'uteu Dottel Loui^ / mit NileK / «um Btlaster ZemaeKt /
äiesem VKel sekr äieuliek / souäerliek aker vauu Breit-
väZerieK-Lattt / «äer Lraut vKerAeleZt vird / äas Lsm-
pkorierte veitZ 8elKleiu / äa es Kev Kauäeu / äieuet «u
eulZerlieKer LüKluuA vuä ^.KlöseKuuK' / Kev KerumK autt-
«ustreiekeu.

Der LruuäAütiße LOtt vuä Vatter vker alles äas Liuäer
KeitZet / volle äeu Zesuuäeu / Lestäuäi^Keit ikrer MoKI-
LaKrt / äeu iuteetierteu Zroöe Leäult verleikeu / vkerall
LesseruuF äeö DeKeus mittkeileu vuä äie Aetrevte LutKeu
AuääiAst akveuäeu / ^NLX.
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